
10 AWV-Informationen 1/2011

5.01.2011 Die Bundesregierung
hat sich mit dem Programm
„Bürokratieabbau und bessere
Rechtsetzung“ zum Ziel gesetzt,
Belastungen, die durch Informa-
tionspflichten bei Unternehmen,
Bürgerinnen und Bürgern sowie
der Verwaltung entstehen, mess-
bar zu senken und neue Informa-
tionspflichten weitestgehend zu
vermeiden. Um diese Ziele zu ver-
wirklichen, hat bereits die dama-
lige Bundesregierung im April
2006 die Einführung des Stan-
dardkosten-Modells zur Messung
der Bürokratiekosten beschlossen.
Das Statistische Bundesamt hat
daraufhin die Bürokratiekosten der
Wirtschaft zum Stichtag 30. Sep-
tember 2006 gemessen. Zahlrei-
che Vereinfachungsmaßnahmen
wurden zwischenzeitlich umge-
setzt. Das Ziel der Bundesregie-
rung dabei ist es, insgesamt 25
Prozent aller bürokratischen Be-
lastungen, die der Wirtschaft durch
Informationspflichten entstehen,
bis Ende 2011 abzubauen.

Im Jahr 2006 betrugen die Büro-
kratiekosten der Wirtschaft rund
50 Mrd. Euro. Bis Ende 2010
wurden Vereinfachungsmaßnahmen
mit einem Entlastungsvolumen
von rund 6,7 Mrd. Euro pro Jahr
umgesetzt. Für das Jahr 2011 sind
zahlreiche weitere Maßnahmen
vorgesehen, die die Wirtschaft –
trotz notwendiger neuer Regelun-
gen – zusätzlich um 4,6 Mrd. Euro
jährlich entlasten. Die Maßnah-
men reichen von der Vereinfa-
chung von Vordrucken bis hin zur
vermehrten Nutzung elektroni-
scher Übermittlungsverfahren und
moderner Kommunikationstech-
nologien. Alle Bundesressorts ha-
ben hierzu ihre Beiträge geleistet.

In die Gesamtbelastung der
Wirtschaft sind auch Informations-
pflichten aus dem Zuwendungs-
recht eingeflossen. Das Zuwen-
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Bürokratischer Aufwand im Zuwendungsrecht
dungsrecht wurde bewusst an das
Ende der sogenannten Wirt-
schaftsmessung gesetzt und in
einem eigenen Projekt untersucht,
denn es ist ein in sich abgeschlos-
sener Rechtsbereich, der von der
herkömmlichen Ausgestaltung
abweicht und daher einer beson-
deren Betrachtung bedarf. Die
Besonderheit besteht z. B. darin,
dass das Bundesministerium der
Finanzen zwar formell für den Er-
lass der Verwaltungsvorschriften
zur Bundeshaushaltsordnung
(BHO) zuständig ist, es aber kein
inhaltliches Weisungsrecht in
Form einer ressorthoheitlichen
Zuständigkeitskompetenz besitzt.
Änderungen der Verwaltungsvor-
schriften zur BHO müssen im Res-
sortkreis diskutiert und einver-
nehmlich beschlossen werden.

Viele Organisationen und Einrich-
tungen erhalten zur Erfüllung ih-
rer satzungsgemäßen Aufgaben
und für die Umsetzung bestimm-
ter Projekte finanzielle Unterstüt-
zung durch die Bundesregierung
in Form von Zuwendungen. Recht-
lich orientiert sich diese Förderung
im Wesentlichen an den §§ 23 und
44 der Bundeshaushaltsordnung
(BHO) und den dazu erlassenen
Verwaltungsvorschriften (VV), den
Vorgaben des jährlichen Haus-
haltsgesetzes mit dem Bundes-
haushaltsplan sowie, insbesondere
in der Projektförderung, an den
jeweiligen Förderrichtlinien der
Fachressorts. Somit ist das Zuwen-
dungsrecht Teil des Haushalts-
rechts des Bundes und entfaltet
zunächst gemäß § 3 Abs. 2 BHO
keine direkte Außenwirkung ge-
genüber dem Zuwendungsempfän-
ger. Das bedeutet, die BHO rich-
tet sich nicht wie andere Gesetze
z.B. an Unternehmen oder Bürger,
sondern nur nach innen an die
staatlichen Organe des Bundes.
Eine öffentlich-rechtliche Außen-
wirkung auf den Zuwendungsemp-

fänger wird erst durch die För-
derentscheidung des Bundes in
Form eines Zuwendungsbeschei-
des mit seinen Bedingungen und
Auflagen erzeugt.

Eine finanzielle Unterstützung des
Bundes durch Zuwendungen
erfolgt bei Vorliegen eines erheb-
lichen Bundesinteresses. Ein
Rechtsanspruch auf eine Förde-
rung vor der o. g. Bewilligungsent-
scheidung besteht also nicht. Die
Förderung ist an die Erfüllung ei-
nes bestimmten Zweckes gebun-
den und wird nur an eine Stelle
außerhalb der Bundesverwaltung
geleitet. Die Verfolgung des kon-
kreten Zuwendungszweckes liegt
dabei sowohl im Interesse des
Zuwendungsempfängers als auch
des Bundes.

Diese Art der Förderung reicht von
der Finanzierung gemeinnütziger
Institutionen, wie z. B. Stiftungen
oder Entwicklungshilfeorganisati-
onen, bis hin zu Projekten im Be-
reich Forschung und Innovation.
Dabei ist die Bereitstellung finan-
zieller Mittel durch den Staat an
eine ganze Reihe von Formalitä-
ten, insbesondere Berichts-, Nach-
weis- und Dokumentationspflich-
ten geknüpft. Dies fängt bei der
Beantragung einer Zuwendung an,
gilt für den Abruf der Fördermit-
tel sowie den Nachweis der wirt-
schaftlichen und ordnungsgemä-
ßen Verwendung der Mittel. Vor
diesem Hintergrund hat sich die
Bundesregierung entschieden, das
Zuwendungsrecht in ihre Untersu-
chungen einzubeziehen.

Basierend auf den Verwaltungsvor-
schriften (VV) zu § 44 BHO sowie
den entsprechenden Allgemeinen
Nebenbestimmungen und ggf.
bestehenden ressortspezifischen
Förderrichtlinien müssen Zuwen-
dungsempfänger den in der Tabel-
le dargestellten Informations-
pflichten nachkommen.
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Nur die Zuwendungsempfänger
selbst kennen die alltägliche Be-
lastung, die mit der Beantragung,
der Bewirtschaftung und der Ab-
rechnung von Fördermitteln ver-
bunden ist. Damit auch die Emp-
fänger von Zuwendungen in
Zukunft so wenig wie möglich be-
lastet werden, hat es sich die Bun-
desregierung in ihrem Programm
„Bürokratieabbau und bessere
Rechtsetzung“ zum Ziel gesetzt,
auch in diesem Bereich die durch
Informationspflichten ausgelöste
Bürokratie zu reduzieren. Deshalb
hat das Statistische Bundesamt
im Auftrag der Bundesregierung
Zuwendungsempfänger befragt,
um kosten- und zeitintensive Vor-
schriften im Zuwendungsrecht
aufzudecken. Durch eine Bürokra-
tiekostenmessung mit dem Stan-
dardkosten-Modell wurde der
Aufwand für die einzelnen Infor-
mationspflichten aus den Bestim-
mungen zum Zuwendungsrecht er-
mittelt.

Dafür wurden im Jahre 2010 bun-
desweit Einrichtungen, Organisa-
tionen und Personen, die Förder-
mittel in Anspruch nehmen,
befragt, wieviel Zeit und Geld sie
für die damit im Zusammenhang

stehende Bürokratie aufwenden
müssen. D. h. beispielsweise, wie
viel Zeit sie für die Erstellung ei-
nes Antrages auf Förderung benö-
tigen oder wie lange es dauert, die
entsprechenden Formulare für die
Erbringung des Verwendungsnach-
weises zu beschaffen. Für die Er-
mittlung des Zeitaufwands, der
durch die im Zuwendungsrecht
enthaltenen Informationspflichten
anfällt, hat das Statistische Bun-
desamt überwiegend Vor-Ort-Inter-
views durchgeführt. Die Teilnah-
me- und Auskunftsbereitschaft der
Zuwendungsempfänger war dabei
sehr hoch. In den Interviews wur-
den vielfältige Details der Förder-
praxis ausführlich von den Zuwen-
dungsempfängern geschildert.

Bereits im Rahmen der konzepti-
onellen Vorbereitung der Auf-
wandsmessungen wurde deutlich,
dass der Untersuchungsgegen-
stand sehr heterogen ist. Dies gilt
sowohl für den Kreis der Zuwen-
dungsempfänger als auch für die
Förderinhalte der jeweiligen Pro-
jekte.

Das Spektrum der Förderungen
reicht beispielsweise von der Be-
zuschussung

• von Baumaßnahmen an einem
denkmalgeschützten Haus,

• der Ausrichtung einer Abend-
veranstaltung im Bereich der po-
litischen Bildung,

• von Integrationsmaßnahmen
für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer mit Migrationshinter-
grund,

• der Entwicklung eines Softwa-
resystems für die Bibliotheksver-
waltung,

• der Ansiedlung von Breitohrfle-
dermäusen bis zu

• der Umsetzung des Kinder- und
Jugendplanes des Bundes.

Aufgrund der heterogenen Grup-
pe der Zuwendungsempfänger
und der Fördervolumina ist es
allerdings sehr schwierig allge-
meingültige Ableitungen zu tref-
fen, da es „die“ Bundesförderung
nicht gibt. Dennoch konnten eini-
ge übergreifende Schlussfolgerun-
gen gezogen werden:

• Das Ergebnis der bürokrati-
schen Belastungen im Zuwen-
dungsrecht liegt insgesamt bei
rund 93 Mio. Euro. Dies macht
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gemessen an der Gesamtbelastung
der Bürokratiekosten der Wirt-
schaft von rund 50 Mrd. Euro ei-
nen Anteil von 0,2 Prozent aus.

• Bei einem Gesamtfördervolu-
men der im Jahr 2007 begonne-
nen Projektförderungen lt. Zuwen-
dungsdatenbank des Bundes von
rund 9 Mrd. Euro liegt der Anteil
der bürokratischen Belastung im
Verhältnis zum Fördervolumen bei
rund 1 Prozent.

• Der weitaus größte Anteil der
Belastung geht auf die Projektför-
derung zurück (92,9 Mio. Euro),
während die institutionelle Förde-
rung lediglich mit knapp 0,5 Mio.
Euro zu Buche schlägt. Ursächlich
für dieses große Ungleichgewicht
sind die im Vergleich zur Projekt-
förderung deutlich geringeren Fall-
zahlen der institutionellen Förde-
rung. Die zeitliche Belastung
einzelner Pflichten kann jedoch
auch bei der institutionellen För-
derung sehr hoch sein.

• Die aufwändigste Informations-
pflicht aus dem Zuwendungsrecht,
der Antrag auf Projektförderung,
gehört mit 58,7 Mio. Euro zu den
100 teuersten gemessenen Infor-
mationspflichten der Wirtschaft.

• Neben dem Antrag entstehen
beim Zwischen- und Verwendungs-
nachweis die höchsten Belastun-
gen. Hier liegt der Schwerpunkt
auf der Datenbeschaffung und
Aufbereitung.

• Die Fördervolumina bei „klei-
neren“ Einrichtungen, die einen
Projektförderungsantrag stellen,
sind signifikant geringer als bei
den „größeren“ Antragstellern.

• Der durchschnittliche Bearbei-
tungsaufwand wird maßgeblich
durch die Höhe des Fördervolu-
mens beeinflusst. Je höher die
Fördersumme ausfällt, desto auf-
wändiger gestaltet sich die Erfül-
lung der Informationspflichten.

• Die Datenbank „profi-Online“,
die als Hilfsmittel der Kommuni-

kationserleichterung zwischen
Zuwendungsempfänger und Zu-
wendungsgeber respektive Bewil-
ligungsbehörde dienen soll, war
bei vielen Zuwendungsnehmern
unbekannt, da sie sich im Erhe-
bungszeitraum noch in der Test-
phase befand. Im Bereich der
Projektförderung wurde die Daten-
bank daher erst bei 7 Prozent der
befragten Zuwendungsempfänger
eingesetzt.

Zuwendungsempfänger wollen
möglichst unkompliziert eine
staatliche Förderung erhalten. Die
jeweiligen Behörden benötigen
aber für ihre Entscheidungen kor-
rekte und vollständig ausgefüllte
Anträge oder Nachweise. Deshalb
kann nicht gänzlich auf Bürokra-
tie verzichtet werden, um eine
rechtlich einwandfreie und zweck-
mäßige Verteilung staatlicher Zu-
wendungen zu gewährleisten.
Daher wird es auch immer Vor-
schriften geben, die von den
Antragstellern bzw. Zuwendungs-
empfängern als Belastung emp-
funden werden. Ziel sollte es je-
doch sein, diese Belastung so
gering wie möglich zu halten.

Die Methode des Standardkosten-
Modells hat sich bei der Messung
des Zuwendungsrechts bewährt.
Die Ergebnisse und Analysen aus
den Befragungen des Statistischen
Bundesamtes machen die bürokra-
tischen Belastungen des Zuwen-
dungsrechts transparent, geben
wichtige Hinweise über die auf-
wändigsten Informationspflichten
und zeigen Vereinfachungspoten-
zial aus der Sicht der betroffenen
Zuwendungsempfänger auf. Diese
Auswertungen können gemeinsam
mit den Vereinfachungsvorschlä-
gen Basis für einen Austausch
zwischen den Bundesressorts zu
bestimmten Förderpraktiken bie-
ten. Ziel ist es, durch gegenseiti-
ges Lernen Entlastungsmöglich-
keiten für Zuwendungsempfänger
zu identifizieren. Daher gilt es
nun, diese Erkenntnisse von den
zuständigen Bundesministerien
prüfen und bewerten zu lassen.

Hierbei sollte insbesondere die
Frage der Spürbarkeit bürokrati-
scher Belastungen aufgegriffen
werden. Diese sind im Bereich des
Zuwendungsrechts unabhängig
von der Höhe der errechneten Zah-
len für die Zuwendungsempfänger
erheblich. Damit dieses Verfahren
die Empfänger von Zuwendungen
in Zukunft so wenig wie möglich
belastet, sollen Maßnahmen ge-
troffen werden, damit u. a. auch
Zuwendungsempfänger sich durch
Vereinfachungen und Entlastun-
gen wieder auf ihre wesentlichen
Aufgaben konzentrieren können.

Die Bundesregierung hat den Ab-
schlussbericht des Projekts unter
www.bundesregierung.de/buero-
kratieabbau veröffentlicht.

E-Mail: lars.limon-wittman@bk. bund.de
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Über 30
Jahre nach
Erlass der Verwaltungsverfahrensge-
setze erscheint es angezeigt, nun
auch Fragen nach der Zukunftsfähig-
keit und nach Verbesserungsmög-
lichkeiten dieser Regelwerk zu stel-
len. Für viele ist das VwVFG das
„Grundgesetz der Verwaltung“. Aber
kommt dem VwVFG in Verwaltung,
Wirtschaft und Rechtswissenschaft
tatsächlich noch die ursprünglich an-
gelegte einheitliche Steuerungsfunk-
tion zu? Oder wird sie vor allem durch
Dekodifikationstendenzen in einer
Vielzahl an Teilrechtsordnungen, par
pro toto sei hier das Umweltrecht ge-
nannt, abgeschwächt? Der vorliegen-
de Band dokumentiert die Vorträge,
die auf der Zusammenarbeit vom In-
nenministerium NRW und der For-
schungsstelle für Verwaltungsrechts-
modernisierung und Vergaberecht
(Ruhr-Universität Bochum) veran-
stalteten „Zukunftswerkstatt“ gehal-
ten wurden.

(jk)


